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Umgrenzung der Flächen für besondere Anlagen und Vorkehrungen zum Schutz gegen 
schädliche Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 und Abs. 6 BauGB); hier: Bereich mit verbleibenden Überschreitungen der 
Beurteilungspegel (Verkehrslärm, mit Schallschutzwand; nachts über 50 dB(A); Bauparzelle 
1-6; Berechnungshöhe 5,7 m ü. Oberkante bestehendes Gelände) - siehe hierzu IV 
TEXTLICHE FESTSETZUNGEN 1.7.2 Passive Schallschutzmaßnahmen

Umgrenzung der Flächen, die von der Bebauung freizuhalten sind einschließlich Markierung 
der Ortsdurchfahrt (OD) (§ 9 Abs. 1 Nr. 10 und Abs. 6 BauGB);
hier: Bauverbotszone von 10 m entlang der St 2438. Abgestimmt am 18.12.2020 mit dem 
Staatlichen Bauamt Würzburg (§ 9 Abs. 1 Nr. 10 und Abs. 6 BauGB)

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung - Maß der baulichen Nutzung (§ 16 BauNVO), 
Bauweise (§ 22 BauNVO), Überbaubare Grundstücksfläche (§ 23 BauNVO), 
Abstandsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2a BauGB i.V.m. Art. 6 Abs. 5 Satz 2 BayBO)

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches (§ 9 Abs. 7 BauGB)

Zulässige Dachformen mit Dachneigung (Art. 81 Abs. 1 Nr. 1 BayBO)
SD = Satteldach, Dachneigung max. 10°-38° oder 10°-20° oder 10°-45° 
PD = Pultdach, Dachneigung max. 15°
FD = Flachdach begrünt

Firstrichtung (zwingend festgesetzt) (Art. 81 Abs. 1 Nr. 1 BayBO)

III HINWEISE ZU DEN ZEICHNERISCHEN 
FESTSETZUNGEN

Nutzungsschablone
A) Art der baulichen Nutzung

B) Bauweise 

C) max. Grundflächenzahl GRZ 

D) max. Geschossflächenzahl GFZ

E) Anzahl der Vollgeschosse

F) Dachform mit max. Neigung

G) max. Gebäudehöhe (GH) über OK Fertigfußboden EG 

Flurstücksnummer

Vorhandene Bebauung

Grenzsteine

Vorhandene Flurgrenzen

Geplante Grundstücksgrenzen

Modellstellung der Bebauung

    - Kettenhausbebauung mit Hauptgebäude (hellrot), Anbau (mittelrot) und
     Garage (dunkelrot)

    - Einzelhausbebauung mit Hauptgebäude (hellrot) und Garage (dunkelrot)

Bemaßung

Höhenschichtlinien

IV TEXTLICHE FESTSETZUNGEN
1.0 Planungsrechtliche Festsetzungen
1.1 Art der baulichen Nutzung

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 1-11 BauNVO)
1.1.1 Als Art der baulichen Nutzung wird „Allgemeines Wohngebiet“ (WA) gemäß § 4 BauNVO festgesetzt.

1.1.2 Die nach § 4 Abs. 3 Nr. 1, 2, 3, 4 und 5 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Nutzungen „Betriebe 
des Beherbergungsgewerbes“, „sonstige nicht störende Gewerbebetriebe“, „Anlagen für Verwal- 
tungen“, „Gartenbaubetriebe“ und „Tankstellen“, sind gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO im Bebau- 
ungsplan nicht zulässig.

1.2 Maß der baulichen Nutzung 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 16 - 20 BauNVO)

1.2.1 Grundflächenzahl (GRZ): 
Die Grundflächenzahl (GRZ) wird für die Bereiche A, B und C auf 0,4 festgesetzt.

1.2.2 Geschossflächenzahl (GFZ):
Die Geschossflächenzahl (GFZ) wird für die Bereiche A, B und C auf 0,8 festgesetzt.

1.2.3 Anzahl der Vollgeschosse (VG): 
Bereich B und Bereich C: 
Die zulässige Anzahl der Vollgeschosse (VG) wird auf zwingend 2 VG festgesetzt.

Bereich A:
Die zulässige Anzahl der Vollgeschosse (VG) wird auf mindestens 2 und maximal 3 festgesetzt.
Die Vollgeschosse sind dabei wie folgt herzurichten:

   1. Vollgeschoss = Untergeschoss (UG)
   2. Vollgeschoss = Erdgeschoss (EG) mit Anschluss an die Planstraße
   3. Vollgeschoss = Dachgeschoss (DG) mit Kniestock

1.2.4 Höhe baulicher Anlagen:
Die maximal zulässige Gebäudehöhe wird gemäß § 20 BauNVO für die einzelnen im Planteil 
gekennzeichneten Bereiche wie folgt festgesetzt:

Die max. zulässige Gebäudehöhe (GH) wird zwischen dem unteren und oberen Höhenbezugspunkt 
gemessen.

Der obere Höhenbezugspunkt wird als höchster Punkt der Dachkonstruktion (First bzw. Attika) 
definiert. Eine Überschreitung dieses oberen Höhenbezugspunktes ist für notwendige unterge-
ordnete technische Aufbauten um bis zu 0,5 m zulässig.
Der untere Höhenbezugspunkt wird durch die max. zulässige Höhe der OK Fertigfußboden im 
Erdgeschoss festgesetzt.

Im Bereich der Kettenhausbebauung (Bauparzellen 1, 2, 3, 4 und 5) ist die Errichtung von Knie-
stöcken mit max. 1,5 m Höhe zulässig.

Garagen und Anbauten dürfen eine Gebäudehöhe von 3,5 m über der Höhe OK Fertigfußboden EG 
nicht überschreiten. Abweichend vom Art. 6 Abs. 7 Nr. 1 BayBO können im Bereich der Kettenhaus-
bebauung (Bauparzellen 1, 2, 3, 4 und 5) aufgrund der Einstellung in die Hanglage Wandhöhen von 
über 3,0 m gegenüber dem geplanten Gelände der Hausgärten entstehen. Dies ist zulässig.

I PRÄAMBEL
Auf Grundlage des § 1 Abs. 3 und des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) in Verbindung mit der 
bayerischen Gemeindeordnung (GO) hat der Gemeinderat der Gemeinde Urspringen den 
vorliegenden Bebauungsplan „Muttertal III“ in Urspringen am . . . . . . . . . als Satzung beschlossen. 

Die Aufstellung des vorliegenden Bebauungsplans „Muttertal III“ erfolgt auf der Grundlage der zum 
Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses geltenden Gesetze und Verordnungen, wie u.a. Baugesetzbuch 
(BauGB), Bayer. Bauordnung (BayBO), Baunutzungsverordnung (BauNVO), Planzeichenverordnung 
(PlanZV), Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Bayerisches Denkmalschutzgesetz (BayDSchG), 
Garagen- und Stellplatzverordnung (GaStellV).

Plangrundlage:
Die verwendete Planunterlage enthält den Inhalt des Liegenschaftskatasters mit Stand 06/2020 
(aktualisiert 09/2023) und weist die planungsrelevanten baulichen Anlagen sowie Straßen, Wege 
und Plätze vollständig nach. Sie ist hinsichtlich der planungsrelevanten Bestandteile geometrisch 
eindeutig.

II ZEICHNERISCHEN FESTSETZUNGEN
1.0 Art der baulichen Nutzung

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 4 BauNVO)
Für das Plangebiet wird die Art der baulichen Nutzung als “Allgemeines Wohngebiet“ (WA) 
gemäß § 4 BauNVO festgesetzt.

Die nach § 4 Abs. 3 Nr. 1, 2, 3, 4 und 5 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Nutzungen 
„Betriebe des Beherbergungsgewerbes“, „sonstige nicht störende Gewerbebetriebe“, 
„Anlagen für Verwaltungen“, „Gartenbaubetriebe“ und „Tankstellen“, sind gemäß § 1 Abs. 6 
Nr. 1 BauNVO im Bebauungsplan nicht zulässig.

2.0 Maß der baulichen Nutzung 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 16 - 20 BauNVO)

max. Grundflächenzahl (GRZ)

max. Geschossflächenzahl (GFZ)

zwingende Anzahl der Vollgeschosse (VG)

mind. und max. Anzahl der Vollgeschosse (VG)

max. Gebäudehöhe (GH) ü. OK FFB EG

3.0 Bauweise, Baulinien, Baugrenzen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO)

Abweichende Bauweise

Offene Bauweise

Baugrenze

nur Einzelhäuser zulässig

nur Kettenhäuser zulässig

4.0 Verkehrsflächen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)

Straßenverkehrsfläche

Straßenbegrenzungslinie

Fußwege

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung (hier: Mehrzweckstreifen)

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung (hier: Parken)

 Ein- bzw. Ausfahrt (hier: Festgesetzter Zufahrtsbereich mit max. 6,0 m Breite. Etwaige 
angegliederte Wege und sonstige Versorgungsflächen im Vorgarten (Abfallbehälterein-
hausungen, Fahrradabstellflächen) sind hierauf nicht anzurechnen. Eine geringfügige 
Verschiebung des Zufahrtsbereiches ist zulässig).

5.0 Fläche für Versorgungsanlagen, für die Abfallentsorgung und 
Abwasserbeseitigung sowie für Ablagerungen; Anlagen, Ein-
richtungen und sonstige Maßnahmen, die dem Klimawandel 
entgegenwirken (§ 9 Abs. 1 Nr. 12, 14 und Abs. 6 BauGB)

Standort Trafostation

Standort Regenrückhaltung

6.0 Hauptversorgungs- und Hauptabwasserleitungen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 13 und Abs. 6 BauGB)

unterirdisch Bestand Strom (Bayernwerk Netz GmbH)

unterirdisch Bestand Trinkwasser (VG Marktheidenfeld)

unterirdisch Bestand Abwasser (VG Marktheidenfeld)

unterirdisch Bestand (Deutsche Telekom)

7.0 Grünflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 und Abs. 6 BauGB)

öffentliche Grünflächen

8.0 Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen 
für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung 
von Natur und Landschaft 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 und Abs. 6 BauGB)

Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von 
Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und Abs. 6 BauGB, § 44 BNatSchG)
(hier: artenschutzrechtlicher Ausgleich (CEF1a, CEF1b und CEF2))

Anpflanzen von Bäumen: Einzelpflanzgebot (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB)

9.0 Sonstige Planzeichen
Umgrenzung von Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze, Garagen und Gemeinschafts- 
anlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 und 22 BauGB); hier: Stellplätze und Gemeinschaftsgaragen

Umgrenzung der Flächen für besondere Anlagen und Vorkehrungen zum Schutz gegen 
schädliche Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 und Abs. 6 BauGB); hier: von Wohnbebauung freizuhaltender Bereich
(Schallimmissionen Gewerbe)

Umgrenzung der Flächen für besondere Anlagen und Vorkehrungen zum Schutz gegen 
schädliche Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 und Abs. 6 BauGB); hier: Lärmschutzwand mit einer Höhe von bis zu 
2,20 m über Oberkante bestehendes Gelände - siehe hierzu IV TEXTLICHE 
FESTSETZUNGEN 1.7.1 Aktive Schallschutzmaßnahmen

0,4

0,8

II

GH max. 10,0 m
ü. OK FFB EG

a

1.3 Bauweise (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 22 BauNVO)
1.3.1 Bereich A:

Es ist eine abweichende Bauweise nach § 22 Abs. 4 BauNVO festgesetzt. Demnach sind nur 
Kettenhäuser zulässig.
Ein Kettenhaus besteht aus dem Wohnhaus, der Garage sowie einem weiteren östlich an das 
Hauptgebäude anschließenden Anbau und bildet eine geschlossene Bebauung entlang der Plan-
straße. Die östlichen Anbauten an die Hauptgebäude sind, mit Ausnahme der Bauparzelle 5, als 
unmittelbare Grenzbauten auszuführen. Auf der Bauparzelle 5 ist dennoch ein abschließender, nicht 
grenzständiger Anbau zu errichten. Von der Größe muss sich der Anbau eindeutig dem Haupt-
gebäude unterordnen. Er darf max. 2/3 der Gebäudelänge des Hauptgebäudes betragen und muss 
von den Außenkanten des Hauptgebäudes um mind. 1,0 einrücken. In den, an den Grundstücks-
grenzen errichteten Anbauten sind auch Hauptnutzungen zulässig.

Die im Planteil modellhaft dargestellte Anordnung der Kettenhausbebauung entspricht der städte-
baulichen Idee. Im Hinblick auf die zeichnerische Festsetzung zum Zufahrtsbereich ist ein Tausch 
von Anbau mit Garage nicht möglich. Die Garagen sind anschließend an den im Planteil fest-
gesetzten Zufahrtsbereich zu realisieren.

Falls auf den Bauparzellen 1, 2, 3 und 4 auf den Anbau zwischen dem jeweiligen Hauptgebäude und 
der Grundstücksgrenze verzichtet wird, ist die Straßenfront auf diesen Bauparzellen durch eine 
Mauer mit einer Mindesthöhe von 1,8 m zu schließen. Die Mauer ist hierfür in der Verlängerung der 
der Planstraße zugewandten Gebäudeflucht, zwischen dem Hauptgebäude und der Garage des 
Nachbargrundstücks zu errichten.

Abstandsflächen sind entsprechend der Bayerischen Bauordnung (BayBO) einzuhalten. Mit Aus-
nahme der Bauparzelle 5, dürfen davon abweichend die gem. Ziffer 1.3.1 östlich an die Haupt-
gebäude anschließenden Anbauten als unmittelbare Grenzbauten ausgeführt werden.

Bereiche B, C und D: 
Es ist eine offene Bauweise nach § 22 Abs. 2 BauNVO festgesetzt. Als Bauform sind Einzelhäuser 
zulässig. Abstandsflächen sind entsprechend der Bayerischen Bauordnung (BayBO) einzuhalten.

1.4 Überbaubare Grundstücksflächen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 23 BauNVO)

1.4.1 Die überbaubaren Grundstücksflächen werden für die Bereiche A, B und C durch Baugrenzen 
gemäß § 23 Abs. 3 BauNVO festgesetzt.

1.4.2 Garagen sind in den Bereichen A und B nur innerhalb der festgesetzten Baugrenzen zulässig. Im 
Bereich C sind Garagen nur innerhalb der Baugrenzen bzw. der Fläche für Nebenanlagen (Zweck-
bestimmung: Stellplätze und Gemeinschaftsgaragen) als Gemeinschaftsgaragen oder (offene) Stell-
plätze zulässig.

1.4.3 Einfriedungen sind auch außerhalb der Baugrenzen zulässig.

1.4.4 Bezüglich der Zulässigkeit untergeordneter Nebenanlagen im Sinne von § 14 Abs. 1 BauNVO sowie 
baulicher Anlagen, soweit sie nach Landesrecht in den Abstandsflächen zulässig sind oder
zugelassen werden können, ist § 23 Abs. 5 BauNVO zu beachten.

1.5 Stellplätze (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 12 BauNVO und Art. 
47, 81 Abs. 1 Nr. 4 BayBO)

1.5.1 Die Mindestzahl der notwendigen Stellplätze ist entsprechend der Stellplatz- und Ablösesatzung der 
Gemeinde Urspringen und der Garagen- und Stellplatzverordnung (GaStellV), in ihrer jeweils 
aktuellen Fassung, nachzuweisen.
Darüber hinausgehend sind je Wohngebäude mind. 2 Stellplätze nachzuweisen. 

1.6 Rückhaltung von Oberflächenwasser 
(§ 9 Abs. 4 Nr. 14 und Nr. 20 BauGB)

1.6.1 Die Einleitung in den Mischwasserkanal ist durch geeignete Maßnahmen auf einen Zufluss von 
maximal qDR = 30 l/s x ha (bezogen auf Au = (AE,b * Ψm,b)+(AE,nb * Ψm,nb) gem. DWA A 117 12/2013 
zu begrenzen.

Hierfür ist auf jeder Bauparzelle ein privates Rückhaltevolumen für das Niederschlagswasser einzu-
bauen, dass einen gedrosselten Überlauf mit qDr,U = 30 l/s x ha in den Kanal ermöglicht. Es sind 
Zisternen mit einem erforderlichen Speichervolumen Verf,s,u von 210 m³/ha (bezogen auf die undurch-
lässige Fläche AU gem. DWA A-117 12/2013, berechnet mit Ψm) einzubauen.

1.7 Immissionsschutz (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)
Für das Vorhaben wurde eine Schalltechnische Untersuchung von der WÖLFEL Engineering GmbH  
+ Co. KG vom 24.06.2025 (siehe Anlage 2 der Begründung zum Bebauungsplan) erstellt. 
Nachfolgende Auflagen aus der Schalltechnischen Untersuchung sind festgesetzt: 

1.7.1 Aktive Schallschutzmaßnahmen:
Gemäß den Vorgaben der schalltechnischen Untersuchung (Anlage 23) ist zum Schutz vor 
Verkehrslärm entlang der Rodener Straße (St2438) eine Schallschutzwand als aktive 
Lärmschutzmaßnahme mit einer Höhe von bis zu 2,2 m über OK bestehendes Gelände festgesetzt. 
Daraus ergibt sich eine Gesamthöhe der aktiven Schallschutzmaßnahme am westlichen Rand der 
im Planteil festgesetzten Fläche von ca. 268,1 m üNN, welche entsprechend dem bestehenden 
Geländeverlauf auf ca. 264,3 m üNN am östlichen Rand der festgesetzten Fläche abfällt. 

Zur Verringerung der seitlichen Einstrahlung der Verkehrslärmimmissionen ist die Schallschutzwand 
mit einer Verlängerung am westlichen Ende mit abgestufter Höhe angesetzt (ca. 267,9 m üNN) und 
im Osten entlang der Grundstücksgrenze zwischen Bauparzelle 5 und 6 mit einer Höhe von 2,2 m 
(ca. 264,5 m üNN) notwendig.
Der Bereich der geplanten aktive Schallschutzmaßnahme ist im Planteil dargestellt.

Bei der Errichtung der Lärmschutzwand ist eine schalldichte (fugenlose) Ausführung mit einer 
flächenbezogenen Masse von mindestens 20 kg/m2 erforderlich, das Mindest-Schalldämmmaß soll 
DLR = 20 dB betragen. Bei der Ausführung der Abschirmmaßnahme als Wand ist diese auf der zur 
Straße gewandten Seite stark reflexionsmindernd (DRV ≥ 5 dB gemäß RLS-19) zu gestalten, um 
relevante Reflexionen in Richtung der nördlich gelegenen Wohnbebauung zu verhindern.

1.7.2 Passive Schallschutzmaßnahmen:
In den Bereichen mit verbleibenden Überschreitungen der Orientierungswerte (Baugrundstücke 1 bis 
6), sind gemäß den Vorgaben der schalltechnischen Untersuchung (Anlage 2 . S. 13-14), für 
schutzbedürftige Räume bauliche Schallschutzmaßnahmen am Gebäude vorzusehen. Die 
Anforderungen an die Schalldämmmaße der Außenbauteile, ggf. unter Berücksichtigung der 
jeweiligen Spektrum-Anpassungswerte, sind gemäß DIN 4109 in der baurechtlich eingeführten 
Fassung zu ermitteln. 
Schlafräume sind in den Bereichen mit Beurteilungspegeln nachts ≥ 50 dB(A) mit Lüftungen 
auszustatten, die das resultierende Schalldämmmaß des Außenbauteils nicht wesentlich verringern 
und eine ausreichende Belüftung bei geschlossenem Fenster gewährleisten. Es können auch 
Maßnahmen gleicher Wirkung getroffen werden.

2.0 Grünordnerische Maßnahmen und Flächen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 15, 20, 25 BauGB)

2.1 Private Grün- und Freiflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)
Die privaten Grün- und Freiflächen sind, falls nicht für die Herrichtung von z.B. Zufahrten, Zuwegun- 
gen, Terrassen und Nebenanlagen notwendig, zu begrünen und gärtnerisch zu unterhalten.
Kunstrasen und großflächig mit Steinen bedeckte Flächen, auf denen hauptsächlich Steine zur Ge- 
staltung verwendet werden und Pflanzen nicht oder nur in geringer Zahl vorkommen (sog. Schotter- 
gärten) sind nicht zulässig.
Dies gilt auch für den Bereich der Vorgärten, zwischen Straße und Gebäudevorderkante bzw. 
Gebäudeflucht. 

2.2 Öffentliche Grün- und Freiflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)
Zur Begrünung des Baugebietes sind im Bereich öffentlicher Verkehrsanlagen ausschließlich stand- 
ortgerechte und heimische Gehölze der Artenlisten 1, 2 und 3 (Ziffer 2.5) anzupflanzen.
Für die im Bebauungsplan festgesetzten Einzelpflanzgebote sind Gehölze der Artenliste 2 zu ver- 
wenden. Von den im Bebauungsplan festgesetzten Standorten für Anpflanzungen von Bäumen kann 
geringfügig abgewichen werden. 

2.3 Pflegemaßnahmen (§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 BauGB)
Sämtliche Pflanzungen sind vom Grundstückseigentümer im Wuchs zu fördern, zu pflegen und vor 
Zerstörung zu schützen. Bei Ausfällen gilt: ausgefallene Bäume, deren Standort festgesetzt ist, sind 
innerhalb eines Jahres zu ersetzten.

o

WA

2.5 Auswahllisten standortgerechter und heimischer Gehölzarten
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB)
Die nachfolgenden Artenlisten standortgerechter und heimischer Gehölzarten stellen eine Auswahl 
dar und sind nicht als vollständig zu betrachten. Sie können durch standortgerechte, heimische und 
nicht-heimische  Arten ergänzt werden, welche aufgrund der Klimaveränderungen als geeignet 
gelten. 
Artenliste 1: Großkronige Laubgehölze
Pflanzmindestgröße: Hochstamm, 3xv, STU 10/12
Acer pseudoplatanus Bergahorn
Acer platanoides Spitzahorn
Juglans regia Walnussbaum
Prunus padus Traubenkirsche
Pyrus pyraster Wildbirne
Quercus petraea Traubeneiche
Quercus robur Stieleiche
Tilia platyphyllos Sommerlinde
Tilia cordata Winterlinde

Artenliste 2: Klein- bis mittelkronige Laubgehölze
Pflanzmindestgröße: Hochstamm, 3xv, STU 10/12
Acer campestre Feldahorn
Betula pendula Hängebirke
Carpinus betulus Hainbuche
Malus sylvestris Wildapfel
Sorbus aria Echte Mehlbeere
Sorbus domestica Speierling
Sorbus torminalis Elsbeere
Sorbus badensis Badische Mehlbeere

Artenliste 3: Sträucher für Schnitt- und freiwachsende Hecken
Pflanzmindestgröße: Str 2xv, h 60-100
Carpinus betulus Hainbuche
Cornus sanguinea Roter Hartriegel
Corylus avellana Hasel
Euonymus europaeus  Pfaffenhütchen
Crataegus laevigata Zweigriffliger Weißdorn
Crataegus monogyna Eingriffliger Weißdorn
Ligustrum vulgare Liguster
Prunus spinosa Schlehe
Rosa canina Hunds-Rose
Rosa corymbifera Hecken-Rose
Rosa dumalis agg. Artengruppe Blaugrüne Rose
Sambucus nigra Schwarzer Holunder
Viburnum lantana Wolliger Schneeball

3.0 Vermeidungsmaßnahmen zum Artenschutz
(§ 44 BNatSchG)
Zur Vermeidung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände gemäß § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 
BNatSchG wurden Vermeidungsmaßnahmen formuliert. Auf den Bericht zur speziellen artenschutz- 
rechtlichen Prüfung (Anlage 1 zur Begründung) wird verwiesen.

V1: Zeitliche Begrenzung der Eingriffe in Gehölze (01. Oktober bis 28. Februar)
Rodungsarbeiten dürfen nur im Winterhalbjahr erfolgen (01. Oktober bis 28. Februar, § 39 Abs. 5 
Nr. 2 BNatschG), um Störungen, Schädigungen bzw. Tötungen von Gehölz- und Höhlenbrütern zu 
vermeiden.

V2: Zeitliche Begrenzung der Rodung des Kirschbaumes (15. 09. bis 15.10), ökologische 
Begleitung der Fällung, Umsetzen des gerodeten Stammabschnittes
Auch im Winter ist die Anwesenheit von überwinternden Fledermäusen nicht völlig auszuschließen.
Die Rodung der Kirsche ist im Spätherbst (Mitte September bis Mitte Oktober / 15. 09. bis 15.10) 
durchzuführen, da sich die Fledermäuse noch nicht in der Winterruhe befinden. 
Bei Rodung außerhalb der genannten Zeit ist vor Durchführung der Rodungsarbeiten sicherzu- 
stellen, dass keine Winterquartiere vorhanden sind. Es ist eine ökologische Begleitung der Fällung 
durchzuführen, um ein geringes Restrisiko eines Fledermausvorkommens zu berücksichtigen und 
entsprechende Maßnahmen für die Fällung zu ergreifen.
Die detaillierte Maßnahmenbeschreibung ist dem Bericht zur speziellen artenschutzrechtlichen 
Prüfung (Anlage 1 zur Begründung) zu entnehmen.

V3: Regelmäßige Mahd der Flächen, um Unattraktivität für Reptilien beizubehalten
Die Mahd der Wiese ist bis zur Erschließung des künftigen Wohngebietes fortzusetzen, um so einer 
möglichen Ansiedlung der Zauneidechse und Schlingnatter entgegenzuwirken.

CEF1: Aufhängen und Schaffen von Ersatzquartieren für Fledermäuse (CEF = continuous 
ecological functionality-measures / Maßnahmen für die dauerhafte ökologische Funktion)
Durch die geplante Bebauung kommt es zur Rodung eines Kirschbaumes. Dieser weist sechs Rin- 
denspalten auf. Für den zu fällenden Kirschbaum ist ein Ausgleich im Verhältnis 1:3 mit folgenden 
Maßnahmen zu erbringen:
- Umsetzen des gerodeten Kirschbaumes (s. Planteil CEF1a; vgl. V2; Umsetzung der Maßnahme 
  erfolgt vor Erschließung)
- Aufhängen und Unterhalten von sechs Fledermauskästen (s. Planteil CEF1b)
- Aus-der-Nutzung-Nahme eines Baumes (Nummerierung und deutliche Markierung sowie Ein-   
  messung des Baums per GPS, Weiterleitung Daten an Untere Naturschutzbehörde; muss späte- 
  stens vor Erschließungsbeginn erfolgen)
Die Maßnahmenbeschreibung ist dem Bericht zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (Anlage 
1 zur Begründung) zu entnehmen.

CEF2: Anlage von Ersatzhabitaten für Reptilien
Insgesamt wurden im Vorfeld fünf Flächen von jeweils ca. 15 - 20 m² mit Lesesteinhaufen, Totholz 
und Sandlinsen innerhalb des Flurstückes Fl. Nr. 576, Gemarkung Urspringen hergestellt (s. Planteil 
CEF2). Die detaillierte Maßnahmenbeschreibung ist dem Bericht zur speziellen artenschutzrecht- 
lichen Prüfung (Anlage 1 zur Begründung) zu entnehmen.

4.0 Örtliche Bauvorschriften
(§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m Art. 81 BayBO)

4.1 Führung von Ver- und Entsorgungsleitungen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB i.V.m Art. 81 BayBO)

4.1.1 Geplante Ver- und Entsorgungsleitungen sind unterirdisch zu führen.

4.2 Dachform, Dachneigung, Dacheindeckung
(Art. 81 Abs. 1 Nr. 1 BayBO)

4.2.1 Bereich A und Bereich B:
Hauptgebäude - Zulässig sind Satteldächer (Dachneigung: 20° - 38°) mit Ziegel- oder Betondach- 
steinen in roter, schwarzer oder anthraziter Farbgebung. Dachgauben sind nicht zulässig. Die First- 
richtung ist in der Planzeichnung verbindlich festgesetzt. Eine glänzende Dacheindeckung mit 
glänzenden oder engobierten Dachziegeln ist nicht zulässig. Zwerchhäuser sind nicht zugelassen.

Garagen, Carports und Anbauten - Die Dächer sind als begrüntes Flachdach auszuführen.

4.2.2 Bereich C:
Hauptgebäude - Zulässig ist eine Ausführung als Satteldach (Dachneigung: 10° - 20°) oder Pultdach 
(Dachneigung: bis 15°), jeweils in roter, schwarzer oder anthraziter Farbgebung. Darüber hinaus ist 
eine Ausführung als begrüntes Flachdach zulässig. Dachgauben sind nicht zulässig. Die First-
richtung ist in der Planzeichnung verbindlich festgesetzt. Eine glänzende Dacheindeckung mit 
glänzenden oder engobierten Dachziegeln ist nicht zulässig. Zwerchhäuser sind nicht zugelassen.

Garagen und Carports - Die Dächer sind als begrüntes Flachdach auszuführen.

4.2.3 Bereich D:
Hauptgebäude - Zulässig ist eine Ausführung als Satteldach (Dachneigung: 20° - 45°) mit Ziegel- 
oder Betondachsteinen in roter, schwarzer oder anthraziter Farbgebung. Eine glänzende 
Dacheindeckung mit glänzenden oder engobierten Dachziegeln ist nicht zulässig. Zwerchhäuser 
sind nicht zugelassen.

Garagen und Carports - Die Dächer sind als begrüntes Flachdach auszuführen.

4.3 Anlagen zur Nutzung von Solarenergie
(Art. 81 Abs. 1 Nr. 1 BayBO)

4.3.1 Anlagen zur Nutzung von Solarenergie (Photovoltaik, Solarthermie) sind auf den Dachflächen von 
Sattel- und Pultdächern als eingebundene Anlagen (Indach- und Aufdachmodule bis zu einer Höhe 
von 15 cm), nicht jedoch in Ständerbauweise zulässig. Auf Flachdächern ist eine Ständerbauweise 
unter der Bedingung zulässig, dass die Anlagen die Oberkante der Attika nicht überschreiten.

4.4 Einfriedungen (Art. 81 Abs. 1 Nr. 5 BayBO)
4.4.1 Grundstückseinfriedungen sind bis zu einer Höhe von max. 1,5 m zulässig.

4.5 Bewegliche Abfallbehälter (Art. 81 Abs. 1 Nr. 5 BayBO)
4.5.1 Bewegliche Abfallbehälter (z.B. Mülltonnen) sind in Garagen, Nebengebäuden oder anderen ge- 

schlossenen Nebenanlagen abzustellen. Dies gilt nicht, wenn diese Abfallbehälter vom öffentlichen 
Straßenraum aus nicht einsehbar sind (z.B. aufgrund Bepflanzung).

V NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN UND 
HINWEISE

1.0 Auffinden von Bodendenkmälern (§ 8 BayDSchG)
Innerhalb des Geltungsbereiches befinden sich keine bekannten Bodendenkmäler. Zur Sicherung 
von obertägig nicht mehr sichtbaren Bodendenkmälern ist auf folgendes hinzuweisen:
Art. 8 Abs. 1 BayDSchG: Wer Bodendenkmäler auffindet, ist verpflichtet, dies unverzüglich der 
Unteren Denkmalschutzbehörde oder dem Landesamt für Denkmalpflege anzuzeigen. Zur Anzeige 
verpflichtet sind auch der Eigentümer und der Besitzer des Grundstücks, sowie der Unternehmer 
und der Leiter der Arbeiten, die zu dem Fund geführt haben. Die Anzeige eines der Verpflichteten 
befreit die übrigen. Nimmt der Finder an den Arbeiten, die zu dem Fund geführt haben, aufgrund 
eines Arbeitsverhältnisses teil, so wird er durch Anzeige an den Unternehmer oder den Leiter der 
Arbeiten befreit.
Art. 8 Abs. 2 BayDSchG: Die aufgefundenen Gegenstände und der Fundort sind bis zum Ablauf von 
einer Woche nach der Anzeige unverändert zu belassen, wenn nicht die Untere Denkmalschutzbe- 
hörde die Gegenstände vorher freigibt oder die Fortsetzung der Arbeiten gestattet.

2.0 Immissionsschutz (§ 9 Abs. 1 Nr. 23, 24 BauGB)
Die mit der aktiven Schallschutzmaßnahme erreichbare Pegelminderung ist von der topografischen 
Situation (hier vor allem die Höheneinstellung der angrenzenden Wohngebäude) abhängig. Der zur 
Einhaltung des festgelegten Ziels erforderliche Umfang der Abschirmmaßnahme wurde für die un- 
günstigste Situation ermittelt. Sollte sich nach Vorliegen der Erschließungsplanung eine relevante 
Abweichung von diesen Annahmen ergeben, ist ggf. eine Überprüfung der Berechnungen sinnvoll, 
da dann möglicherweise ein geringerer Umfang ausreichend ist.

3.0 Vorsorgender Bodenschutz
Das Wasserwirtschaftsamt Aschaffenburg weist in Bezug auf den vorsorgenden Bodenschutz in 
seiner Stellungnahme vom 23.04.2024 auf folgendes hin:
-  Sollten bei den Aushubarbeiten organoleptische Auffälligkeiten des Bodens festgestellt werden, 
   die auf eine schädliche Bodenveränderung oder Altlast hindeuten, ist unverzüglich das Land-
   ratsamt Main-Spessart zu benachrichtigen (Mitteilungspflichten gem. Art. 1, 12 Abs. 2
   BayBodSchG).
-  Bei Erd- und Tiefbauarbeiten sind zum Schutz des Bodens vor physikalischen und stofflichen
   Beeinträchtigungen sowie zur Verwertung des Bodenmaterials die Vorgaben der DIN 18915 und 
   DIN 19731 zu berücksichtigen
-  Das Befahren von Boden ist bei ungünstigen Boden-, Witterungsverhältnissen und Wasser-
   gehalten möglichst zu vermeiden. Ansonsten sind Schutzmaßnahmen entsprechend DIN 18915 zu
   treffen.
-  Haufwerke von Oberboden und Unterboden dürfen nicht schädlich verdichtet und daher nicht
   befahren oder als Lagerflächen genutzt werden.
-  Der belebte Oberboden und ggf. der kulturfähige Unterboden sind zu schonen, getrennt
   abzutragen, fachgerecht zwischenzulagern, vor Verdichtung zu schützen und möglichst wieder 
   einer Nutzung zuzuführen. Oberstes Ziel ist die Vermeidung von Bodenaushub bzw. die Wieder-
   verwendung von Bodenmaterial innerhalb der Baufläche.
-  Die materiellen Anforderungen zur weiteren Verwertung von Bodenmaterial richten sich nach dem 
   jeweiligen Entsorgungsweg (z. B. § 6 BBodSchV, Leitfaden zur Verfüllung von Gruben und
   Brüchen sowie Tagebauen, ErsatzbaustoffV sowie DepV).
-  Soll Bodenmaterial zur Herstellung einer durchwurzelbaren Bodenschicht an anderer Stelle
   verwendet werden, sind die Anforderung des § 6 BBodSchV einzuhalten.
-  Es wird empfohlen, in der Planungs- und Ausführungsphase eine bodenkundliche Baubegleitung
   einschließlich Bodenschutzkonzept gemäß DIN 19639 vorzusehen.

4.0 Versiegelung von Stellplätzen, Zufahrten und Wegen
Stellplätze, Zufahrten und Wege sind entweder versickerungsfähig auszubauen oder so zu 
befestigen, dass eine seitliche Versickerung über die belebte Bodenzone gewährleistet ist.

5.0 Pflanzabstände
Bei allen Pflanzungen sind die Vorgaben des jeweiligen Versorgungsträgers sowie die 
Grenzabstände entsprechend des aktuellen Nachbarrechts gemäß des Bürgerlichen Gesetzbuches 
(BGB) i.V.m. dem Gesetz zur Ausführung des Bürgerlichen Gesetzbuches (AGBGB) zu 
berücksichtigen.

6.0 Wasserabgabe- und Entwässerungssatzung (WAS/ EWS)
Das Landratsamt Main-Spessart (Kommunalrecht) weist in seiner Stellungnahme vom 18.04.2024 
und 03.05.2024 auf die Anwendung der Wasserabgabesatzung (WAS) und Entwässerungssatzung 
(EWS) der Gemeinde Urspringen in der jeweilig gültigen Fassung hin.

7.0 Geogefahren
Das Bayerische Landesamt für Umwelt weist in seiner Stellungnahme vom 11.04.2024 auf 
folgendes hin:
Im Planungsgebiet sind keine konkreten Geogefahren bekannt. Der Untergrund besteht allerdings 
aus verkarstungsfähigen Karbonatgesteinen. Es besteht ein geringes Restrisiko für Setzungen oder 
die Entstehung weiterer Dolinen und Erdfälle. Die Eintretenswahrscheinlichkeit hierfür ist allgemein 
gering, sie ist grundsätzlich kein Hinderungsgrund für die geplante Bebauung. Sollten jedoch 
Geländeabsenkungen bemerkt oder bei den Bauarbeiten Hohlräume angetroffen werden, so sind 
diese durch einen einschlägig erfahrenen Ingenieurgeologen zu begutachten.

8.0 Bauparzelle Nr. 6 (§ 30 Abs. 3 und § 34 BauGB)
Bei dem vorliegenden ansonsten qualifizierten Bebauungsplan handelt es sich im Bereich der 
Bauparzelle Nr. 6 bzw. dem WA Bereich D lediglich um einen einfachen Bebauungsplan. Vorhaben 
in diesem Bereich sind der Anwendung des Art. 58 Abs. 1 BayBO (Genehmigungsfreistellung) 
unzugänglich. 

9.0 Einsehbarkeit von Normen und Richtlinien
Die wesentlichen Normen und Richtlinien auf die in den Festsetzungen Bezug genommen wird, 
können bei Bedarf gemeinsam mit dem Bebauungsplan im Bauamt Verwaltungsgemeinschaft 
Marktheidenfeld eingesehen werden (u.a. DWA A 117 12/2013, RLS-19, DIN 4109).

10.0 Rückhaltung von Oberflächenwasser
Es ist auch möglich, dieses Rückhaltevolumen mit einer Regenwassernutzung zu kombinieren. Zu 
dem unter der textlichen Festsetzung IV 1.6.1 ausgeführten Speichervolumen ist das gewünschte 
Nutzvolumen zu addieren.

Es ist auf eine ausreichende Rückstausicherung der Zisterne zu achten.  
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Parzelle max. Gebäudehöhe (GH) über OK FFB EG max. Höhe OK FFB EG
1 max. 8,0 m max. 268,75 m ü. NHN (DHHN 2016)
2 max. 8,0 m max. 267,75 m ü. NHN (DHHN 2016)
3 max. 8,0 m max. 266,75 m ü. NHN (DHHN 2016)
4 max. 8,0 m max. 265,75 m ü. NHN (DHHN 2016)
5 max. 8,0 m max. 265,50 m ü. NHN (DHHN 2016)
6 - -
7 max. 10,0 m max. 265,75 m ü. NHN (DHHN 2016)
8 max. 10,0 m max. 266,00 m ü. NHN (DHHN 2016)
9 max. 10,0 m max. 266,50 m ü. NHN (DHHN 2016)

10 max. 10,0 m max. 267,50 m ü. NHN (DHHN 2016)
11 max. 10,0 m max. 268,50 m ü. NHN (DHHN 2016)
12 max. 10,0 m max. 269,00 m ü. NHN (DHHN 2016)
13 max. 10,0 m max. 270,50 m ü. NHN (DHHN 2016)
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VI VERFAHRENSVERMERKE
1.0 Der Gemeinderat der Gemeinde Urspringen hat in der Sitzung vom 12.02.2021 gemäß § 2 Abs. 1 

BauGB die Aufstellung des Bebauungsplanes „Muttertal III“ beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss
wurde am 12.02.2021 ortsüblich bekannt gemacht.

2.0 Der Gemeinderat hat am 10.11.2022 den Entwurf des Bebauungsplanes „Muttertal III“ i.d.F. vom 
10.11.2022 gebilligt und die Beteiligung gemäß §§ 3 Abs. 2 und 4 Abs. 2 BauGB beschlossen.

Die Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB, zum Entwurf des Bebauungsplanes 
„Muttertal III“ i.d.F. vom 26.01.2024 hat in der Zeit vom 18.03.2024 bis einschließlich 18.04.2024 
stattgefunden. Ort und Dauer der Auslegung wurden am 08.03.2024 ortsüblich bekanntgemacht.

Die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 
erfolgte mit Schreiben vom 15.03.2024 mit Frist zur Stellungnahme bis 18.04.2024.  

3.0 Der Entwurf des Bebauungsplanes "Muttertal III" wurde im Ergebnis der Abwägung der nach §§ 3 
Abs. 2 und 4 Abs. 2 BauGB eingegangenen Stellungnahmen nochmals überarbeitet und in der 
Fassung vom . . . . . . . . gebilligt. 

Die erneute Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB i.V.m § 4a Abs. 3 BauGB, zum 
Entwurf des Bebauungsplanes „Muttertal III“ i.d.F. vom . . . . . . . . hat in der Zeit vom . . . . . . . . bis 
einschließlich . . . . . . . .  stattgefunden. Ort und Dauer der Auslegung wurden am . . . . . . . . 
ortsüblich bekanntgemacht. Zusätzlich zur Veröffentlichung der Unterlagen im Internet wurden die 
Unterlagen in der Verwaltungsgemeinschaft Marktheidenfeld, leicht zugänglich in Papierform 
bereitgestellt. 

Die erneute Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 
BauGB i.V.m. § 4a Abs. 3 BauGB erfolgte mit Schreiben vom . . . . . . . . mit Frist zur Stellungnahme 
bis . . . . . . . .  

4.0 Die Gemeinde Urspringen hat mit Beschluss des Gemeinderats vom . . . . . . . . . . den Bebauungs- 
planes „Muttertal III“ gem. § 10 Abs. 1 BauGB in der Fassung vom . . . . . . . . . . als Satzung be- 
schlossen.

Gemeinde Urspringen, den . . . . . . . . . . . . . . . . 

Hemrich,
Erster Bürgermeister

5.0 Die Satzung über den Bebauungsplanes „Muttertal III“ wurde am . . . . . . . . . . ausgefertigt.

Gemeinde Urspringen, den . . . . . . . . . . . . . . . . 

Hemrich,
Erster Bürgermeister

6.0 Der Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan „Muttertal III“ wurde am . . . . . . . . . . gemäß § 10 
Abs. 3 Halbsatz 2 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. Der Bebauungsplan mit Begründung und 
Umweltbericht wird seit diesem Tag zu den üblichen Dienststunden im Bauamt zu jedermanns 
Einsicht bereitgehalten und über dessen Inhalt auf Verlangen Auskunft gegeben. Der Bebauungs- 
plan ist damit in Kraft getreten. Auf die Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 
BauGB und die §§ 214 und 215 BauGB sowie die Einsehbarkeit des Bebauungsplanes mit Begrün- 
dung, einschließlich der übrigen Anlagen wurde in der Bekanntmachung hingewiesen.

Gemeinde Urspringen, den . . . . . . . . . . . . . . . . 

Hemrich,
Erster Bürgermeister
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